
Die neuen 
Standardvertragsklauseln

Dr. Paul Voigt, Dr. Axel Frhr. von dem Bussche 

und Mareike Christine Gehrmann 

17.6.2021

Private and Confidential



2Private and Confidential

Inhaltsverzeichnis

1 Empfehlungen des EDSA

2 Die neuen Standardvertragsklauseln

2.1 Überblick

2.2 Anwendungsbereich

2.3 Modularer Aufbau

2.4 Schrems II

2.5 Sonstiges

2.6 To dos



Empfehlungen des EDSA1

3



4Private and Confidential

Empfehlungen zu 

Zusatzmaßnahmen

 6-Stufen-Plan zur Identifizierung und 

Evaluierung von Datentransfers

 Beispiele für Zusatzmaßnahmen

Empfehlungen des EDSA

Empfehlungen zu den EU 

Garantien für 

Überwachungsmaßnahmen

 Hilfestellungen für die Prüfung 

nationalen Rechts anhand vier 

wesentlicher Garantien auf EU-Ebene



Schritt 5: 

Formale 
Anforderungen 

umsetzen

Schritt 4: 

Identifizierung und 
Implementierung 

zusätzlicher 
Schutzmaßnahmen

Schritt 3: 

Auswirkungen des 
nationalen Rechts auf 

Garantien

Schritt 2: 

Garantie für den 
Drittlandtransfer

Schritt 1: 

Identifizierung 
relevanter 

Datentransfers

Ausgangslage

Datenexporteur

EU

EWR

Drittland

Angemessenheitsbeschluss

Ausnahme nach Art. 49 
DSGVO

Schutzmaßnahme nach Art. 
46 DSGVO

Nationales Recht gewährt 
angemessenes 
Schutzniveau

Nationales Recht gewährt 
kein angemessenes 

Schutzniveau

Zusätzliche Maßnahmen 
können ausreichendes 

Schutzniveau sicherstellen
Sofern erforderlich

Zusätzliche Maßnahmen 
können ausreichendes 

Schutzniveau nicht 
sicherstellen

Keine Garantien 
implementiert

Step plan nach EDSA

Private and Confidential

Schritt 6: 

Regelmäßige 
Überprüfung

EDSA 

Beispiele

EDSA Empfehlung 

02/2020

5



Neue Standardvertragsklauseln2

6



2.1 Überblick
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 Veröffentlichungen der neuen SCC am 4.6.2021

 „Offizielle“ Veröffentlichung im Amtsblatt der EU am 7.6.2021

 Inkrafttreten am 27.6.2021

 Ab Inkrafttreten:

 Nach 3 Monaten (ab 27.9.2021): Alte SCC können nicht mehr verwendet werden

 Nach 18 Monaten (ab 27.12.2022): Altklauseln müssen umgestellt werden
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 Für Datenexporteure innerhalb und außerhalb der EU

 Für Datenimporteure: nur, wenn die DSGVO nicht zur 

Anwendung gelangt!

2.2 Anwendungsbereich
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 C2C – weitestgehend unverändert, aber detaillierter

 C2P – enthält Anforderungen nach Art. 28 Abs. 3 DSGVO

 P2P – neu und lange gefordert

 P2C – Wettbewerbshindernis für EU Auftragsverarbeiter?

2.3 Modularer Aufbau
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 Transfer Impact Assessment, Klausel 14

 Beurteilung Rechtsniveau im Drittland

 Risikobasierter Ansatz?

 Dokumentation, Zurverfügungstellung an Aufsichtsbehörden

 Umgang mit Behördenersuchen, Klausel 15

 Gerichtliches Vorgehen gegen Herausgabeverlangen, wenn Aussicht auf Erfolg

 Dokumentation der Bewertung und der Maßnahmen

 Datenminimierung bei der Herausgabe
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 Unveränderbarkeit

 Drittbegünstigung

 Vorrangregelung

 Haftung

 Docking Clause

2.5 Sonstiges
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2.5 Sonstiges
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 Unterwerfung unter Aufsicht

 Rechtswahl und Gerichtsstand

 Diverses weiteres, inkl. 

 Pflicht zur Verfügungstellung eine Kopie der SCC an betroffene Personen

 Dokumentation der getroffenen Maßnahmen

 Sonderkündigungsrechte bei Vertragsverstößen

 Konkrete Regelungen zu Rechtsbehelfen von Betroffenen etc.
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 „Know your transfers“

 „Customizing der SCC“

 Prozess für Transfer Impact Assessments

 Umstellen der Altklauseln

 Dokumentation und regelmäßige Re-evaluation

2.6 To dos

Private and Confidential 13



14Private and Confidential

Ein Tool für alle neuen SCCs: Unser SCC Generator hilft Ihnen dabei, das richtige Set der 
Standardvertragsklauseln (SCC) im Einklang mit den Beschlüssen 2021/914 und 2021/915 der 
Europäischen Kommission vom 4. Juni 2021 auszuwählen. 

Der Generator ist in der Lage, die vollständigen SCC-Templates für die folgenden 
Verarbeitungssituationen zu erstellen:

Unser SCC Generator wird Sie anhand von Fragen durch den Prozess führen und Ihnen ein
Vertragstemplate zur Verfügung stellen, das die für Ihre Verarbeitungssituation relevantenKlauseln
enthält. 

Sie können nach Beantwortungweniger Fragen das passende Template im DOC-Format 
herunterladen.

Legal Tech Services
SCC Generator

Senior Associate, 

Hamburg

b.stach@taylorwessing.com

Benjamin Stach

Salary Partner,

Hamburg

d.klein@taylorwessing.com

Dr. David Klein

scc@taylorwessing.com

Ihre Kontakte

Art. 28 (7) DSGVO Template Templates für Drittlandtransfers

Controller to Processor Controller to Controller

Controller to Processor

Processor to Processor

Processor to Controller
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